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§ 4
Leitung und Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Das Institut wird durch einen Wissenschaftler oder 
einen wissenschaftlich qualifizierten Ingenieur geleitet, 
der die Dienstbezeichnung Direktor des Instituts trägt.

(2) Einer der Abteilungsleiter ist der ständige Ver
treter des Direktors (s. § 5).

(3) Der Direktor trägt die Verantwortung für die 
gesamte Tätigkeit des Instituts. Im Rahmen der gel
tenden Bestimmungen ist er berechtigt, alle Angelegen
heiten des Instituts allein zu entscheiden und allen 
Mitarbeitern Weisungen zu erteilen. Unbeschadet seiner 
Berechtigung allein zu entscheiden, ist der Direktor des 
Instituts verpflichtet, in wichtigen Fragen seine Ent
schlüsse auf Grund von Beratungen mit den jeweils 
zuständigen leitenden Mitarbeitern des Instituts zu 
fassen.

(4) Die leitenden Mitarbeiter des Instituts sind dem 
Direktor gegenüber für ihren Bereich verantwortlich. 
Sie sind im Rahmen der Entscheidungen des Direktors 
gegenüber den ihnen unterstellten Mitarbeitern wei
sungsberechtigt.

(5) Das Institut wird im Rechtsverkehr durch den 
Direktor, seinen ständigen Stellvertreter oder von dazu 
bevollmächtigten Mitarbeitern vertreten.

§ 5
Berufung, Abberufung, Einstellung und Entlassung 

der Mitarbeiter
(1) Der Direktor des Instituts wird auf Vorschlag des 

Kuratoriums vom Minister für Aufbau, im Einverneh
men mit dem Leiter des Zentralamtes für Forschung 
und Technik der Staatlichen Plankommission, berufen 
und abberufen.

(2) Der ständige Vertreter des Direktors wird von 
dem zuständigen stellvertretenden Minister für Aufbau 
ernannt;

(3) Einstellung und Entlassung der Abteilungsleiter 
bedürfen der Zustimmung des stellvertretenden Mini
sters.

(4) Die übrigen Angestellten des Instituts werden 
vom Direktor entsprechend den geltenden Bestimmun
gen eingestellt und entlassen;

§ 6
Finanzierung des Instituts

(1) Das Institut ist Haushaltsorganisation.
(2) Die Haushaltsmittel des Instituts werden im Haus

halt und die Mittel für genehmigte Investitionen des 
Instituts im Investitionsplan des Ministeriums für 
Aufbau bereitgestellt;

§ 7
Kuratorium

(1) Dem Kuratorium des Instituts gehören als Mit
glieder an:

Zwei Vertreter des Ministeriums für Aufbau,
. ein Vertreter der Staatlichen Plankommission, 

ein Vertreter des Zentralamtes für Forschung und 
Technik*

ein Vertreter des Ministeriums für Maschinenbau, 
ein Vertreter des Instituts für Baustoffe, Weimar, 
ein Vertreter der Deutschen Bauakademie, 
ein Vertreter der Zementindustrie, der vom Zen

tralvorstand der IG Bau—Holz zu benennen 
ist, und t

ein Vertreter des Deutschen Amtes für Material- 
und Warenprüfung.

(2) Die Mitglieder des Kuratoriums werden vom 
Minister für Aufbau für die Dauer von zwei Jahren 
berufen. Ihre Wiederberufung ist zulässig. Vor der Be
rufung von Vertretern anderer Institutionen, die nicht 
im Bereich des Ministeriums für Aufbau arbeiten, sind 
die Vorschläge der zuständigen Minister bzw. Staats
sekretäre einzuholen.

(3) Den Vorsitz im Kuratorium führt ein Vertreter 
des Ministeriums für Aufbau.

(4) Der Direktor des Instituts oder ein Stellvertreter 
nimmt an den Sitzungen des Kuratoriums mit beraten
der Stimme teil. Der Direktor des Instituts ist ver
pflichtet, dem Kuratorium nach Aufforderung über die 
Tätigkeit des Instituts zu berichten.

(5) Zur Behandlung spezieller Fragen können zu den 
Sitzungen des Kuratoriums qualifizierte Fachkräfte 
hinzugezogen werden.

(6) Das Kuratorium hat die Aufgabe, den Direktor 
des Instituts und den Minister für Aufbau in allen für 
die Entwicklung des Instituts grundsätzlichen Fragen 
zu beraten. Es soll zweimal im Jahr zusammentreten, 
kann aber bei Bedarf oder auf Anforderung auch öfter 
durch seinen Vorsitzenden ‘einberufen werden.

§ 8
Schlußbestimmungen

Dieses Statut tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 
Es kann vom Minister für Aufbau, im Einvernehmen 
mit dem Leiter des Zentralamtes für Forschung und 
Technik der Staatlichen Plankommission, geändert 
oder aufgehoben werden.

Berlin, den 20. Dezember 1955
Ministerium für Aufbau

W i n k l e r
Minister

Anordnung
zur Durchführung einer Erhebung der im Jahre 1955 

gebauten Dienst-, Werk- und anderen zweck
gebundenen Wohnungen*.
Vom 23. Dezember 1955

Die von zahlreichen zentralen Dienststellen, volks
eigenen Betrieben und sonstigen staatlichen und kom
munalen Institutionen im Jahre 1955 gebauten Dienst- 
bzw. Werkwohnungen oder anderen Wohnungen, die als 
Einzelbauten oder in Zusammenhang mit Zweckbauten 
oder Produktionsanlagen geschaffen und mit staat
lichen Mitteln außerhalb der Investitionspläne des 
volkseigenen Wohnungsbaues finanziert worden sind, 
müssen kapazitäts- und wertmäßig zur Abrechnung des 
ersten Fünfjahrplanes der Deutschen Demokratischen 
Republik erfaßt werden. Die Ergebnisse der Jahre 1951 
bis 1954 liegen bereits vor.

Sämtliche Rechtsträger solcher Wohnungen werden 
hierdurch aufgefordert, den Zuwachs, der im Jahre 1955 
durch diese Wohnungen in der Deutschen Demokratischen 
Republik eingetreten ist, dem Ministerium für Aufbau 
—* Abteilung Wohnungsbau — bis zum 31. Januar 1956 
nach dem Muster (siehe Anlage) zu melden. Rechts-

• Für alle Rechtsträger staatlicher Wohnungen (volkseigene 
Betriebe, Deutsche Reichsbahn, Räte der Städte, Kreise und 
Gemeinden, sonstige staatliche oder kommunale Institutionen) 
und für den Magistrat von Groß-Berlin — Abteilung Woh
nungswesen —.


